
Drucks.:  VL-812 Schlangenbad, den 21.10.2024 

 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Gemeindevorstand 28.10.2024 beschließend 
Ausschuss für Bauen, Umwelt und Kommunalentwicklung 30.10.2024 vorberatend 
Haupt - und Finanzausschuss 31.10.2024 vorberatend 
Gemeindevertretung 06.11.2024 beschließend 

 
 
Betreff:  Anerkennung des Forstwirtschaftsplans 2025 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Der vom Forstamt Rüdesheim (Hessen-Forst) für das Wirtschaftsjahr 2025 aufgestellten 
Forstwirtschaftsplan wird anerkannt und die hieraus abgeleiteten Werte nach § 51 Ziffer 7 
Hessische Gemeindeordnung (HGO) in die Haushaltssatzung 2025 eingeflossen. 
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Die aus dem Wirtschaftsplan 2025 abgeleiteten Werte münden nur unter Berücksichtigung der 
Förderung im Rahmen des Klimanagepassten Waldmanagements im Umfang von 125.000 Euro in 
einem in etwa ausgeglichenen Ergebnis. Der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 60.000 Euro 
kommt nur unter Ausblendung der Personalkosten des Forstbeschäftigten an anderer Stelle 
zustande. 
 
 
Beteiligung des Ortsbeirates: 
Die Ortsbeiräte werden binnen der Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 beteiligt. 
 
 
Begründung: 
Das Forstamts Rüdesheim hat der Gemeinde Schlangenbad der Forstwirtschaftsplan für das Jahr 
2025 übersandt. 
Mit der Anerkennung des Wirtschaftsplans wird Hessen-Forst aufgetragen den Wirtschaftsplan 
anhand der gemachten Vorgaben umzusetzen. Die in dem Wirtschaftsplan in Ansatz gebrachten 
Mittel sind über die Haushaltssatzung 2025 bereitzustellen. Die Aufstellung der Haushaltssatzung 
obliegt nach § 51 Ziffer 7 HGO der Gemeindevertretung. 
 
 
 
gez. Marco Eyring gez. David Schneider 
Bürgermeister 
 
 
Anlage(n): 
1. Wirtschaftsplan_Haushalt (09-39-40).xlsm 
2. Druck aller Planberichte (09-41-32).xlsm 




